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Mit Ablauf des 31. Juli 2004 endet die Amtszeit der Mitglieder der bei den Heilberufskammern 
Nordrhein und Westfalen-Lippe errichteten Berufsbildungsausschüsse. Bei der Psychotherapeu-
tenkammer NRW ist erstmals ein Berufsbildungsausschuss zu errichten.

Die vorschlagsberechtigten Organisationen werden hiermit aufgefordert, dem Ministerium für 
Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf, 
bis spätestens sechs Wochen nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung  Vorschläge 
für die Berufung der Beauftragten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie deren Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter in die Berufsbildungsausschüsse der Ärztekammer Nordrhein, 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe, der Zahnärztekammer Nordrhein, der Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe, der Apothekerkammer Nordrhein, der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und 
der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen jeweils getrennt einzureichen.

Die Vorschläge müssen enthalten:

1.   Namen, Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Beruf, Arbeitsstätte und Anschrift der vorge-
schlagenen Personen sowie die Bestätigung, dass die Vorgeschlagenen schriftlich ihre Zustim-
mung zur Berufung in den Berufsbildungsausschuss erklärt haben.

2    Angabe der Mitgliederzahl der vorschlagenden Organisationen innerhalb des Landesteils 
Nordrhein bzw. Westfalen-Lippe.
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